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8 Einleitung 

Die Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und der Neubau der Anschlussstelle verursachen Eingriffe, 

die erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

zur Folge haben. Zur Ermittlung der Beeinträchtigungen und der nach der Naturschutzgesetzgebung 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) er-

stellt. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan gliedert sich in zwei Teile (Teil I und Teil II). Teil I (Umwelt-

verträglichkeitsstudie) beinhaltet die Darstellung und Bewertung des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes, die Darstellung des Bauvorhabens, die Angaben zu bau-, anlage- und betriebsbeding-

ten Wirkfaktoren, die Darstellung und Bewertung der durch die Vorhaben zu erwartenden Auswirkun-

gen sowie eine Variantenuntersuchung. Dem hier vorliegenden Teil II (LBP / Eingriffsregelung) sind 

folgende Arbeitsschritte zu entnehmen: 

 Erarbeitung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und Aufzeigen von vermeidbaren und 

unvermeidbaren Beeinträchtigungen, 

 Erarbeitung von Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen, 

 Darstellung von Mehrfachfunktionen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,   

 Vergleichende Gegenüberstellung von zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen der Funktio-

nen und Werte des Naturhaushalts sowie des Landschaftsbildes und der geplanten Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen.  

Rechtliche Grundlagen und sonstige Rahmenbedingungen 

Der vorliegende LBP basiert auf folgenden gesetzlichen Grundlagen: 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01. März 2010 (BGBl. I S. 2542) und 

 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 

01. März 2010.  

Darüber hinaus finden folgende Regelwerke Berücksichtigung: 

 “Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim Bundesfern-

straßenbau” (HNL-S 99) (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN ABTEILUNG 

STRAßENBAU, STRAßENVERKEHR 1999), 

 Musterkarten für die einheitliche Gestaltung landschaftspflegerischer Begleitpläne (BUNDESMINISTER 

FÜR VERKEHR 1998), 

Die Kompensationsermittlung erfolgt in Anlehnung an NLStBV u. NLWKN (2006) „Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen beim Aus- und Neubau von Straßen“. Der Ausgleich bzw. Ersatz erfolgt funktional 

(wiederherzustellende Funktionen oder Werte) und wird verbal-argumentativ begründet (Begründung 

der ausgewählten Kompensationsmaßnahmen). 
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9 Dokumentation zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigun-

gen 

Mit der Variantenbetrachtung und den Empfehlungen zum Ausbau ist eine Untersuchung zur verhält-

nismäßigen Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbil-

des erfolgt (s. Teil I).  

Im weiteren Planungsprozess wurden bei der Erstellung des straßentechnischen Entwurfes konkrete 

straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet und in die Planung integriert. Sie tragen 

dazu bei, dass mögliche Beeinträchtigungen dauerhaft ganz oder teilweise vermieden werden. Dane-

ben wurden Vermeidungs- bzw. Schutzmaßnahmen konzipiert, die dem unmittelbaren Schutz vor 

temporären Gefährdungen während der Bauausführung dienen. Im Folgenden werden die geplanten 

Vermeidungsmaßnahmen getrennt nach straßenbautechnischen Vermeidungsmaßnahmen und Maß-

nahmen bei Durchführung der Baumaßnahme aufgelistet. 

Gestaltungsmaßnahmen tragen zur Einpassung des Bauvorhabens in die Landschaft bei bzw. dienen 

der landschaftsgerechten Neugestaltung der Landschaft und können so den Eingriff in das Land-

schaftsbild minimieren.  

Die naturschutzfachlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen und die geplanten Gestaltungs-

maßnahmen werden in einem Maßnahmenblatt (s. Unterlage 12.3.3) dokumentiert und im Maßnah-

menplan (s. Unterlage 12.3.2) entsprechend gekennzeichnet.  

9.1 Straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen 

Bauwerke 

 Anlage von Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem Ölabscheider / Absetzbecken zur Vermei-

dung von Direkteinleitungen von Straßenabwasser in Fließgewässer und zur Verringerung des 

Schadstoffeintrags in Boden und Grundwasser. 

 Entwässerung des Anschlussbauwerkes im Allertal über das vorhandene Regenrückhaltebecken 

(mit vorgeschaltetem Ölabscheider / Absetzbecken) durch Fassung des Wassers über Borde 

(Achse 800 und Achse 700 am RRB) oder über die Böschungen in Mulden (breitflächige Versicke-

rung). Damit kann ein Eintrag von Schadstoffen in die Vorfluter vermieden werden.  

Lärmschutzmaßnahmen 

 Wiederherstellung / Erweiterung der Lärmschutzwand auf der Ostseite der BAB 7 zur Minderung 

betriebsbedingter Störeffekte für den Menschen (Ortschaft Engehausen). 

Bauweise 

 Rückbau der Wegerampe ins Allertal (zur Schaffung von Retentionsraum) in „Vor-Kopf“ - Bauwei-

se zur Vermeidung von Beeinträchtigungen angrenzender Biotope. 
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9.2 Vermeidungsmaßnahmen bei Durchführung der Baumaßnahme 

Zur Sicherstellung einer optimalen zeitlichen Koordination der verschiedenen, nachfolgend aufgeführ-

ten Schutzmaßnahmen S01-S07 wird im Vorfeld der Bauausführung ein Bauzeitenplan erstellt. Somit 

wird erreicht, dass die für unterschiedliche Tierarten sowie Schutzgüter entwickelten Maßnahmen 

wirksam werden können und im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf keine Widersprüche entstehen. 

Schutz von Boden und Wasser, Schutz von Biotopen (Maßnahmen-Nr. S01) 

Räumliche Begrenzung des Baubetriebs:  

Der Baubetrieb beschränkt sich auf die im Maßnahmenplan mit einer gelben Linie umgrenzten Fläche 

(gelbe Linie = Begrenzung des Eingriffs). Diese Fläche umfasst zum einen das geplante Bauwerk und 

zum anderen zusätzliche Flächen für Baustreifen.  

Reduzierung von Baustreifen auf das unbedingt erforderliche Maß:  

Baustreifen werden nur dort vorgesehen, wo dies aus bautechnischen Gründen erforderlich ist (in Ab-

schnitten mit seitlichen Gräben und Dammböschungen) oder wo aus Gründen des Biotop- und Arten-

schutzes keine Vorbehalte gegen die Anlage von Baustreifen bestehen (z.B. bei Ackernutzung). 

Schutz des Bodens:  

Bei Baubeginn wird der Oberboden von allen Bau- und Betriebsflächen abgetragen und bis zum Wie-

dereinbau im Bereich des Baustreifens fachgerecht zwischengelagert. Beim Umgang mit Oberboden 

sind DIN 18 300, DIN 18 915 und die ZTV La-StB 05 zu beachten. Ober- und Unterboden müssen auf 

getrennten Depots zwischengelagert werden. Nach DIN 19731 und DIN 18915 ist Bodenmaterial von 

unterschiedlicher Qualität (z.B. humoses Oberbodenmaterial und nicht humoses Material) sowohl 

beim Ausbau als auch bei der Lagerung getrennt zu halten.  

Boden wird nach Möglichkeit im Bereich des Baufeldes zwischengelagert. Außerhalb des Baufeldes 

ist die Lagerung nur im Bereich von geringwertigen Flächen (Biotopwertstufe I und II) zulässig. Eine 

Zwischenlagerung von Boden im Überschwemmungsgebiet der Aller ist auszuschließen. 

Auf den Lager- und Arbeitsflächen muss der Boden vor möglichen Einträgen durch auslaufende Flüs-

sigkeiten (Öle, Treib- und Schmiermittel) oder Baumaterialien wie ungebundenem Zement oder fri-

schem Beton sowie Abfällen geschützt werden (z.B. durch Lagerung von Tanks in dichten Auffang-

wannen).  

Rekultivierung von Bau- und Betriebsflächen / Wiederherstellung der beanspruchten Biotope: 

Die vorübergehend als Baustreifen in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der 

Bauarbeiten rekultiviert und der bestehenden bzw. der im LBP vorgesehenen Nutzung zugeführt. Dies 

umfasst die Beseitigung von Baustoffresten, die Tiefenlockerung des Bodens und die 

Wiederandeckung von Oberboden. 

Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes / Schutz von Einzelbäumen:  

Zur optischen Begrenzung des Baufeldes und damit zum Schutz der angrenzenden Wald-, Gehölz- 

und Offenlandbiotope werden Kunststoff-Schutzzäune errichtet. Zum Schutz von Einzelbäumen inner-

halb des Baufeldes und zum Schutz von geschützten Teilen von Natur und Landschaft werden feste 

(Holz-) Schutzzäune gemäß RAS-LP 4 vorgesehen. Im Bereich der Amphibienlebensräume werden 

zudem temporäre Schutzeinrichtungen für Amphibien angebracht (s. Maßnahmen-Nr. S04CEF). Die mit 
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der Maßnahme S01 zu schützenden Biotope/Einzelbäume sind im Maßnahmenplan (Unterlage 

12.3.2) dargestellt.  

Schutz von Grund- und Oberflächenwasser: 

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes (= geringes Schutzpotenzial der Grundwasser-

überdeckung) und der Schutzwürdigkeit der vorhandenen Oberflächengewässer haben Baustellenein-

richtung und Baudurchführung so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächen-

wassers vermieden wird. Dazu gehört der verantwortungsvolle Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen, das Vorhalten von Ölbindemitteln und der Verzicht auf Baustofflager, von denen eine Gefährdung 

ausgehen kann. Im Überschwemmungsgebiet der Aller sind grundsätzlich keine Lagerplätze vorzuse-

hen. Während der Baumaßnahme anfallendes Baustellenwasser darf nicht ungereinigt in Oberflä-

chengewässer (Gräben, Kleingewässer, Aller) eingeleitet werden. 

Der Eintrag von Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich über die vorhandenen Entwässerungsgrä-

ben in die Altgewässer wird durch geeignete Schutzmaßnahmen (Sedimentfallen) vermieden. Beim 

Rückbau der Wegerampe zur Schaffung von Retentionsraum ist ein Substrateintrag in die Altgewäs-

ser ebenfalls durch geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. eine dichte Holz- und Folienkonstruktion am 

kleinen Altgewässer und eine Sedimentfalle vor dem nördlichen Grabeneinlauf in das große Altge-

wässer) vollständig zu vermeiden.  

Umweltbaubegleitung: 

Aufgrund des vorhandenen Konfliktpotenzials zwischen Umwelt- und Naturschutz und Bauvorhaben 

wird zur fachlichen Unterstützung der örtlichen Bauüberwachung eine Umweltbaubegleitung vorgese-

hen. 

Schutz von Brutvögeln (Maßnahmen-Nr. S02CEF)  

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchführung/ Durchführung der Fällarbeiten in 

dem gesetzlich festgelegten Zeitraum:  

Durch eine Baufeldfreimachung / Baufeldvorbereitung vor Beginn oder nach Ende der Vegetations-

periode (Oktober bis Februar) wird eine Tötung von Individuen (Nestlingen) und eine Zerstörung von 

Nestern vermieden. Den Verboten des § 44 BNatSchG, Abs. 1, Satz (1) und (3) wird damit Rechnung 

getragen. In Abstimmung mit den Belangen des Fledermausschutzes sollten Fällarbeiten in Bereichen 

mit Quartierpotenzial für Fledermäuse vorzugsweise im Oktober erfolgen (s. Maßnahme S03CEF). 

Bauzeitenbeschränkung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen: 

Zur Schaffung von Retentionsraum (s. Maßnahme A14) wird eine von der L 180 ins Allertal führende 

Wegerampe zurückgebaut. Um Beeinträchtigungen von Brutvögeln durch Störungen im Zusammen-

hang den Bauarbeiten und dem damit verbundenen Baustellenverkehr (über das vorhandene Wirt-

schaftswegenetz) zu vermeiden, werden während der Brutzeit (Anfang März bis Ende Juli) keine Bau-

arbeiten an der Wegerampe durchgeführt. 

Schutz von Fledermäusen (Maßnahmen-Nr. S03CEF) 

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchführung:  

Ein geeignetes Zeitfenster für die Baufeldräumung aus Sicht des Fledermausschutzes bilden gemäß 

Leitfaden Fledermausschutz (FÖA LANDSCHAFTSPLANUNG 2009) die Monate September bis Oktober 

(mit Abweichungen je nach Witterung). In dieser Phase (vom Ende der Wochenstubenzeit bis zum 
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Beginn der Winterruhe) sind die Individuen ausreichend mobil und weisen mehrheitlich eine geringe 

Quartierbindung auf.  

Sofern für die Rodung kein fledermausfreier Zeitraum sichergestellt werden kann (und die Anwesen-

heit von Fledermäusen nicht ausgeschlossen werden kann) sind die zur Fällung vorgesehenen Bäu-

me und Gehölze vor Durchführung der Arbeiten auf Fledermausquartiere hin zu untersuchen. Dies gilt 

für die in Unterlage 12.2 dargestellten und in Unterlage 12.1 Teil 1 Kap. 3.2.7 beschriebenen Bereiche 

mit „Standorten von Bäumen mit potenzieller Quartierseignung“. Werden Fledermäuse festgestellt, ist 

in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Heide-

kreises das weitere Vorgehen abzustimmen (Einwegverschluss am Eingang, elementweises Fällen, 

Entnahme und Absetzen in Überwinterungskästen oder „Abwarten“). 

Bereitstellung von künstlichen Fledermausquartieren: 

Im Rahmen der im Frühjahr 2015 durchgeführten Erfassung von Baumstandorten mit potenzieller 

Quartierseignung wurden ca. 20 Bäume mit Spalten, Stammrisse, Höhlen, ausgefaulten Astabbrüchen 

oder Spechthöhlen festgestellt. Zur Wiederherstellung des beeinträchtigten Quartierpotenzials für Fle-

dermäuse werden an verschiedenen, sonnigen ungestörten Stellen (außerhalb des Baufeldes) selbst-

reinigende Sommer- bzw. Ganzjahresquartiere an Bäumen im Verhältnis 2:1 zum Verlust angebracht. 

Die Kästen sind 7 Jahre in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten und innerhalb dieses Zeitrau-

mes ggf. zu ersetzen. Es ist davon auszugehen, dass sich nach Ablauf dieser Zeitspanne im Umfeld 

wieder ausreichend Quartiere gebildet haben. 

Schutz von Amphibien (Maßnahmen-Nr. S04CEF) 

Zum Schutz der Amphibien werden im Bereich von Amphibienlebensräumen südlich der L 180 (West-

seite) im Bereich der geplanten Anschlussstelle und im Bereich der geplanten Rückbaumaßnahme 

(Wegerampe ins Allertal) bereits vor Beginn der Baumaßnahme temporäre Amphibienschutzeinrich-

tungen gemäß MAmS 2000 angelegt. Durch den Einbau dieser mobilen Amphibienschutzeinrichtung 

soll das Baufeld vor Baubeginn abgesichert werden, um eine Einwanderung von Amphibien und damit 

mögliche Individuenverluste zu vermieden.  

Die temporäre Amphibienschutzmaßnahme hat eine Gesamtlänge von rd. 1.000 m. Die Maßnahme 

wirkt zusammen mit der Schutzmaßnahme S01 „Schutz von Biotopen“.  

Schutz von Reptilien (Maßnahme-Nr. S05CEF) 

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge der Baudurchführung: 

Zum Schutz der Schlingnatter wird in potenziellen Lebensräumen der Art vor Beginn der Baumaß-

nahme (in den Sommermonaten) eine Nachuntersuchung der Schlingnatter durchgeführt. Dazu wer-

den geeignete Deckungsmöglichkeiten (z.B. Pappen) ausgelegt und abgesucht. Bei Nachweis der 

Schlingnatter sind geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen (Absammeln, Zwischenhälterung bis 

zur Wiederaussetzung nach der Baumaßnahme, Sicherung des offenen, besonnten Baufeldes zur 

Vermeidung einer Einwanderung). 

Bereitstellung von Ausweichhabitaten für Reptilien:  

Südlich der L 180 (Ostseite) zerschneidet der Bau der Anschlussstelle ein von der Waldeidechse be-

siedeltes Waldstück. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten stehen den Reptilien auf den rekultivierten 

Baustreifen, den besonnten Seitenstreifen und in den aufgelichteten Waldrandbereichen neue bevor



Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal 
Landschaftspflegerischer Begleitplan  Seite 6 

 

Gruppe Freiraumplanung, Landschaftsarchitekten 

Deckblattunterlage 30.01.2020 

zugte Lebensräume zur Verfügung. Beeinträchtigungen während der Bauphase durch die Inan-

spruchnahme von Flächen sollen durch die Schaffung von strukturreichen Ausweichhabitaten mini-

miert werden. Dazu ist in Verbindung mit den Fäll- und Rodungsarbeiten die Ablagerung von Holzhau-

fen/ Baumstubben und die Herstellung von Bodenunebenheiten auf Flächen der Maßnahme A 11 und 

A 12 im Umfeld der Baumaßnahme vorzusehen. Aufgrund der hohen Mobilität der betroffenen Wald-

eidechse ist zu erwarten, dass diese vermutlich schnell angenommen werden und sich neue Vor-

kommen unbehelligt entwickeln können. 

Entfernung bedeutender Habitatstrukturen innerhalb der Aktivitätsperiode der Tiere:  

Der Bauschutthaufen/Waldrand am Südrand des Kiefernbestandes südöstlich der L 180 sollte als be-

vorzugter Lebensraum der Waldeidechse (Fundpunkthäufung im Rahmen der Kartierung) nur inner-

halb der Aktivitätsperiode der Tiere (Mai-August) abgeräumt werden, damit den Reptilien eine Chance 

zur Flucht bleibt.  

Schutz und Umsiedlung von Waldameisenvölkern (Maßnahme-Nr. S06) 

Bestehende Waldameisenvölker im Bereich der Trasse werden umgesiedelt. Sofern die Rodungsar-

beiten vor den Umsiedlungsmaßnahmen durchgeführt werden, sind die Nester vorab zu sichern. Nes-

ter im Bereich der Baustreifen werden – sofern ihre Lage dies ermöglicht – nicht umgesiedelt, sondern 

durch bauzeitliche Schutzvorkehrungen gegen ein Befahren gesichert.  

Bei der Umsiedlung eines Waldameisenvolkes muss die Königin (monogyne Art) bzw. müssen die 

Königinnen (polygyne Art) unversehrt mit erfasst werden; ohne Königin stirbt das Ameisenvolk unwei-

gerlich ab.  

Eine erfolgreiche Umsiedlung ist insbesondere im zeitigen Frühjahr in der Phase der Sonnung mög-

lich. In dieser Phase halten sich die meisten Ameisen nicht im Erdboden sondern im bzw. auf dem 

Nesthügel oder allenfalls in einer flachen Bodenschicht darunter auf. Auch Königinnen sind nur um die 

Zeit der Sonnung innerhalb oder sogar auf dem Nesthügel anzutreffen und können dann mit größerer 

Sicherheit unversehrt erfasst werden. Die Sonnungszeit fällt in die ersten sonnigen, wärmeren Früh-

jahrswochen (wetterabhängig im Februar/März/April).  

Bei einer Umsiedlung während der Sonnungsperiode braucht i.d.R. nur der Nesthügel, erforderlichen-

falls ein Teil der  flachen Bodenschicht mitsamt den Bewohnern umgesetzt zu werden. Der in tieferen 

Bodenschichten befindliche umfangreiche Nestteil muss dann i.d.R. nicht ausgegraben werden. 

Ab August bis Februar sind Umsiedlungen grundsätzlich zu vermeiden. Für den restlichen Teil der Ak-

tivitätszeit (August bis etwa Ende Oktober) bleibt den Ameisen sonst zu wenig Zeit, das Nest neu an-

zulegen und sich die für das Überleben des Winters und zeitigen Frühjahrs nötigen körpereigenen 

Fettreserven anzufressen. 

Rechtzeitig vor Baubeginn wird zur endgültigen Feststellung der Anzahl der zu schützenden bzw. um-

zusiedelnden Ameisennester eine erneute Begehung des Baufeldes durchgeführt. 

Verzicht auf Lampen mit starker Anlockwirkung (Maßnahme-Nr. S07) 

Viele nachtaktive Insekten werden von künstlichen Lichtquellen unwiderstehlich angelockt. Durch das 

stundenlange Umschwirren des Lichtes verbrauchen sie unnötig Energie, was u.U. zum Erschöp-

fungstod führen kann. Sie sind außerhalb ihrer natürlichen Umgebung zudem stärker gefährdet. Um 

den Verlust und die Beeinträchtigung von nachtaktiven Insekten zu vermindern wird auf den Einbau 
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von Lampen mit starker Anlockwirkung verzichtet (z. B. Einsatz einer LED-Beleuchtungsanlage vom 

Typ „warmweiß“ oder solcher mit vergleichbarer geringer Anlockwirkung). 

Es kommen Natriumdampflampen zum Einsatz. Durch den Einsatz von auf LED-Technik basierenden 

Lampensystemen ließe sich eine noch geringerer Anlockwirkung erzielen. Da diese Technik noch 

nicht ausgereift ist, kommt dieser Lampentyp hier nicht zum Einsatz. 

9.3 Gestaltungsmaßnahmen 

Begrünung der T+R-Anlage (Maßnahmen-Nr. G08) 

Zur inneren Durchgrünung der T+R-Anlage werden auf Trennstreifen und Restflächen insgesamt 278 

Einzelbäume (Hochstämme) gepflanzt. Geeignete Arten sind Spitzahorn (Acer platanoides)
1
, Hainbu-

che (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium), Winterlinde (Tilia cordata) und Stiel-Eiche 

(Quercus robur). Bei allen Einzelbaumpflanzungen sind aufgrund des geringen Wurzelraumes und der 

mageren Standortverhältnisse bodenverbessernde Maßnahmen vorzusehen. 

Auf den Landschaftswällen und auf geeigneten Restflächen sind zudem flächige Gehölzpflanzungen 

(insgesamt 1,30 ha) aus standortgerechten Arten vorgesehen. Geeignete Arten sind Faulbaum (Fran-

gula alnus), Hundsrose (Rosa canina), Weißdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), 

Feldahorn (Acer campestre) und Eberesche (Sorbus aucuparia). 

Begrünung von Lärmschutzwänden (Maßnahme-Nr. G09) 

Die neuen Lärmschutzwände (Länge: insg. rd. 370 260 m) werden ein- bzw. beidseitig mit Kletterge-

hölzen begrünt. Dort, wo auf der BAB-abgewandten Seite der neuen Lärmschutzwände Gehölze neu 

angelegt werden, wird auf eine rückseitige Begrünung mit Klettergehölze verzichtet.  

Ein rd. 320 m langes Teilstück der bestehenden Lärmschutzwand wird nach Abschuss der Bauarbei-

ten ebenfalls begrünt (beidseitig) (s. Maßnahmenplan Unterlage 12.3.2).  

                                                      

1
 Der Spitzahorn ist im Heidekreis nicht heimisch. Bei der T+R-Anlage handelt es sich um einen nicht zur „freien Natur“ gehöri-

gen Standort, der Standortbedingungen bebauter Bereiche aufweist. Insofern greifen hier die Vorgaben des § 40 Abs. 4 

BNatSchG zur Nichteinbringung von gebietsfremden Arten hier nicht. Die Verwendung von Spitzahorn erfolgt in Absprache mit 

der UNB des Heidekreises. 
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10 Ermittlung und Bewertung des Eingriffs  

10.1 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen ist Unterlage 12.1 (Teil I) zu 

entnehmen. 

10.2 Hinweise zur Konfliktanalyse 

Pflanzen/ Tiere 

Die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme stellt den wesentlichen Eingriff in die Bio-

topfunktion dar. Im Rahmen der Konfliktanalyse werden die Verluste und die Verinselung von Bioto-

pen mit mindestens mittlerer Bedeutung (= Wertstufe III) durch das Vorhaben einschließlich aller Ne-

benflächen (Böschungen, Mulden, Versickerungsbecken etc.) sowie durch Baueinrichtungsflächen 

(Baustraßen, - streifen, Lagerflächen etc.) als erhebliche Beeinträchtigung der Biotopfunktion erfasst. 

Durch den anlagenbedingten Waldanschnitt kann es durch Veränderungen der Standortbedingungen 

und durch die Freistellung von Bäumen zu Beeinträchtigungen z.B. in Form von Rindenbrand, 

Windwurf oder Bodenaustrocknung kommen. Die Wirkungstiefe der beschriebenen Waldrandeffekte 

wurde auf 30 m festgelegt.  

Ergänzend zur Biotopfunktion (s.o.) wird der anlage- und baubedingte Verlust bzw. die Beeinträchti-

gung von faunistisch bedeutsamen Lebensräumen der Wertstufen „sehr hoch“ und „hoch“ einzelfall-

bezogen erfasst und qualitativ beurteilt. Faunistisch bedeutsame Bereiche der Wertstufe mittel/gering 

werden über die Biotoptypen bzw. den Flächenverbrauch mit berücksichtigt. 

Boden / Wasser 

Die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme des Bodens wird aufgrund der unterschiedli-

chen Eingriffsintensität differenziert nach Versiegelung, Teilversiegelung, Überprägung durch Auf- und 

Abtrag (z.B. im Bereich der Böschungen) sowie der temporären Beanspruchung durch Baustellenflä-

chen erfasst. Aufgrund der unterschiedlichen Kompensationserfordernisse (NLStBV u. NLWKN 2006) 

werden die Böden mit besonderer Bedeutung und mit allgemeiner Bedeutung getrennt bilanziert. Un-

abhängig von der Bedeutung ist die dauerhafte Flächeninanspruchnahme des Bodens eine erhebliche 

Beeinträchtigung. Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Boden und Wasser werden qua-

litativ beschrieben. 

Klima / Luft  

Der Verlust klimarelevanter Wald- und Gehölzbestände wird über die Bilanz der Biotope mit berück-

sichtigt.  

Landschaftsbild 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch visuelle Veränderung werden über die 

Bilanz der Biotope (Verlust von Wald/ Gehölzstrukturen) und eine qualitative Beurteilung der jeweili-

gen Einzelsituation beurteilt und bilanziert. 
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10.3 Zu erwartende Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

Nachfolgend werden die in Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes erläutert, die nach Optimierung des Bauentwurfes aus Sicht der Landschaftspflege 

und des Naturschutzes entstehen.  

Diese Darstellung dient dazu, die Erheblichkeit des Eingriffs und die daraus abzuleitende Erforderlich-

keit von Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz zu ermitteln.  

Für die Analyse des Eingriffes werden folgende Kriterien verwendet: 

 Wirkfaktoren durch das Vorhaben 

 Art der Auswirkung (anlage-, bau und betriebsbedingt) 

 Auswirkungen der Wirkfaktoren auf Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes 

 Räumliche Ausdehnung bzw. Umfang der Beeinträchtigung 

 Darstellung möglicher Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung  

 Beeinträchtigungsdauer und Bewertung der Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigung.  

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen des Bauvorhabens werden nachfolgend tabellarisch aufge-

führt. Zum besseren Nachvollziehbarkeit werden dabei auch Beeinträchtigungen aufgeführt, die durch 

die geplanten Vermeidungs-/ bzw. Schutzmaßnahmen (vgl. Kap. 9.2) vermieden bzw. durch Gestal-

tungsmaßnahmen (vgl. Kap. 9.3) minimiert werden können.  

Die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen (Konflikte) sind im Bestands- und Konfliktplan 

dargestellt (Unterlage 12.2). 
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Tab. 1: Erfassung und Bewertung des Eingriffs 

Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  

 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

Schutzgut Boden  

KV  anl. Bau von Fahr-
spuren,  Fahr-
gassen und 
Parkflächen/  

Bau von Unter-
haltungs-wegen 

Verlust von Boden durch Versiegelung / Teilversiegelung 

Irreversibler Verlust der Funktionen des Bodens als Pflanzen-
standort, als Lebensraum für Bodenorganismen sowie als 
Grundwasserspeicher und –filter (8,93 ha).  
Betroffen sind  
 Böden mit besonderer Bedeutung (Böden mit besonderen 

Standorteigenschaften, seltene Böden):        2,75 ha                
 Böden mit allgemeiner Bedeutung:                6,18 ha 

 
8,56 ha (Ver-
siegelung) 
 
0,37 ha 
(Teilversiegel.)  
 
 

-- dauerhaft / erheblich 

K1 anl. Umlagerung 
von Boden 
(Abgrabung, 
Aufschüttung) 
beim Bau von 
Mulden, Bö-
schungen etc. 

Beeinträchtigung des Bodens durch Auf- und Abtrag 

Im Bereich der Böschungen, Mulden, Bankette und der Versi-
ckerungsbecken kommt es durch Abgrabung und Aufschüttung 
zu einer Beeinträchtigung der ursprünglichen Bodenstruktur 
und der Bodenfunktionen. Die bestehenden Bodenprofile wer-
den abgetragen oder mit Fremdmaterial überschüttet. Es 
kommt zu veränderten Funktionsausprägungen der einzelnen 
Bodenfunktionen. 

Betroffen sind  
 Böden mit besonderer Bedeutung (Böden mit besonderen 

Standorteigenschaften, seltene Böden):   3,14 ha 

 Böden mit allgemeiner Bedeutung:   7,30 ha 

10,44 ha -- dauerhaft / erheblich 

Die Beeinträchtigungen von Bo-
den im Bereich von Biotopen der 
Wertstufen III-V werden bereits 
über Verlust und Verinselung von 
Biotopen (K6) abgebildet und 
multifunktional kompensiert. Es 
verbleibt ein Konfliktumfang von 
1,24 ha. Dies sind Beeinträchti-
gungen von Böden im Bereich 
von Biotopen der Wertstufen I-II. 

 

K2 bau. Baubetrieb  Mögliche baubedingte Beeinträchtigung von Boden und 
Wasser 

Mit der temporären Inanspruchnahme von Boden können Bo-
denfunktionen z.B. durch Verdichtungen oder den Eintrag von 
Fremdstoffen beeinträchtigt werden.  

 

0,70 ha Räumliche Begrenzung des 
Eingriffs, Reduzierung von 
Baustreifen auf das unbedingt 
erforderliche Maß, fachge-
rechtes Abräumen und ge-
trennte Lagerung des Ober-
bodens vom übrigen Boden-
aushub, ordnungsgemäße 
Lagerung Verwendung und 
Entsorgung bodengefährden-
der Stoffe, Rekultivierung von 
Bau- und Betriebsflächen 
(S01) 

Vorübergehend / bei fachge-
rechter Baudurchführung und 
Beachtung von Schutzmaß-
nahmen kann das Risiko ei-
ner Belastung minimiert wer-
den. Die Beeinträchtigung ist 
damit als nicht erheblich ein-
zustufen. 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K3 betr. Schadstoff-
immissionen 

 

Betriebsbedingte Erhöhung der stofflichen Belastung von 
Boden und Wasser 

Mit dem Ausbau der Tank- und Rastanlage findet eine Verlage-
rung der Eintragsbereiche nach außen statt, die über den 
Luftpfad in den Boden gelangen. 

n.q. -- dauerhaft / erheblich in den 

vorher weniger stark belaste-
ten Bereichen 

Schutzgut Wasser      

KV anl. Versiegelung  Veränderung des Niederschlagsabflusses / Verringerung 
des Anteil an versickerungswirksamer Fläche  

Infolge der Versiegelung kann es zu einer Reduzierung der 
Grundwasserneubildungsrate und zu einer Erhöhung des Ober-
flächenabflusses kommen (Umfang abhängig vom Grad der 
Rückhaltung im Gebiet).  

 

8,56 ha 
Neuver-
siegelung 

breitflächige Versickerung 
über Böschungen und Mul-
den, Bau von Einrichtungen 
zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers  

. 

Das anfallende Nieder-
schlagswasser wird überwie-
gend versickert, es bleibt im 
Gebiet. Die Beeinträchtigung 
ist damit als nicht erheblich 
einzustufen. 

K2 bau. Schadstoff-
einträge durch 
den Baubetrieb 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung von Boden und 
Wasser  

Das Bauvorhaben liegt in einem grundwassernahen Gebiet, 
das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist gering. 

Die vorhandenen Oberflächengewässer (Aller, Aller-Altarme) 
sind besonders schützenswert. Insbesondere die Kleingewäs-
ser (Altarme) weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Ver-
unreinigungen auf.  

Mögliche Schadstoffeinträge durch den Baubetrieb können da-
her eine unmittelbare Gefahr für das Grund- und Oberflächen-
wasser darstellen. 

n.q. Verantwortungsvoller Um-
gang mit wassergefähr-
denden Stoffen, Vorhalten 
von Ölbindemitteln, Verzicht 
auf Baustofflager von denen 
eine Gefährdung ausgehen 
kann, 

keine ungereinigte Ableitung 
von Baustellenwasser in 
Oberflächengewässer, 

Schutz des Kleingewässers 
südl. der Wegerampe vor Bo-
deneinträgen (S01) 

 

Vorübergehend / bei fachge-
rechter Baudurchführung und 
Beachtung von Schutz-
maßnahmen kann das Risiko 
einer Belastung von Grund- 
und Oberflächenwasser mi-
nimiert werden. Die Beein-
trächtigung ist damit als nicht 
erheblich einzustufen. 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K3 betr. Schadstoff-
immissionen 

 

Betriebsbedingte Erhöhung der stofflichen Belastung von 
Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

Die Tank- und Rastanlage und die geplante Anschlussstelle lie-
gen in einem grundwassernahen Gebiet, das Schutzpotenzial 
der Grundwasserüberdeckung ist gering.  

Die vorhandenen Oberflächengewässer (Aller, Altgewässer) 
stellen wertvolle aquatische Lebensräume dar. Insbesondere 
die Kleingewässer (Altarme) weisen eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Verunreinigungen auf.  

 

n.q. Sammlung des Straßenab-
laufwassers und kontrollierte 
Ableitung über einen Ölab-
scheider/Absetzbecken, breit-
flächige Versickerung über 
eine bewachsene Boden-
schicht, 

keine Einleitung von gesam-
meltem Straßenablauf-
wasser in die vorhandenen 
Kleingewässer 

dauerhaft / bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen 
nicht erheblich 

 

K4 anl. Inanspruch-
nahme von 
Flächen im 
Überschwem-
mungsgebiet 
der Aller 

Verlust von Retentionsraum 

Für den Bau der Anschlüsse südlich der L 180 und deren 
Dammböschungen werden Flächen im Überschwemmungs-
gebiet der Aller überbaut oder abgeschnitten (rd. 1,20 ha). Dies 
führt zum Verlust von Retentionsraum. 

4.550 m³ (Re-
tentions-
volumen) 

-- dauerhaft / erheblich 

Schutzgut Klima/Luft 

- anl. Versiegelung 
offener Boden-
flächen,  

Verlust von 
Wald 

Beeinflussung des Kleinklimas durch Zunahme wärme-
erzeugender Oberflächen, Verlust von Frischluftent-
stehungsflächen  

8,56 ha 
Neuver-
siegelung, 

15,92 ha dau-
erhafter Wald-
verlust 

Gehölzpflanzungen auf Grün-
flächen, Überschirmung der 
Parkflächen mit Großbäumen 

 

Die anlagebedingten Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes sind aufgrund 
der Vorbelastung und dem Fehlen von 
Belastungsräumen, denen die biokli-
matische Ausgleichsfunktion der 
Waldflächen zugute kommen könnte 
gering. Die Auswirkungen kleinklimati-
scher Veränderungen auf angrenzen-
de Waldbestände sind als erheblich 
einzustufen (s. K09).  - betr. Schadstoff-

immissionen 

 

Veränderung der Luftqualität durch Schadstoffeinträge 

Eine Zunahme der bestehenden Schadstoffbelastung der Luft 
ist nicht zu erwarten, da das Vorhaben keine signifikante Erhö-
hung der Verkehrsbelastung verursacht. 

 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

K5 anl. Inanspruch-
nahme von 
Flächen 

 

Inanspruchnahme von Schutzgebieten (FFH- und EU-
Vogelschutzgebiet) 

Südlich der L 180 (Westseite) wird mit dem Bau der Anschluss-
stelle ein kleiner Randstreifen der beiden sich überlagernden 
Schutzgebiete überbaut. FFH-Lebensraumtypen sind nicht be-
troffen. 

450 m² -- dauerhaft / erheblich 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K6 anl. Inanspruch-
nahme von 
Flächen 

 

 

Verlust und Verinselung von Biotopen  

Für den Ausbau der T+R Anlage und den Bau der Anschluss-
stelle nördlich der L 180 werden ausschließlich Waldbiotope 
beansprucht: Kiefernforst, daneben laubholzreicher Kiefernwald 
und laubholzreiche Waldränder kleinflächig sind Douglasien- 
und Lärchenforste, Birken-Pionierwald, Waldlichtungsfluren und 
waldzugehörige Halbruderale Gras- und Staudenfluren betrof-
fen. 

Der Bau der Anschlussstelle südlich der L 180 verursacht den 
Verlust von Wald-, Gehölz- und Offenlandbiotopen. Der Rück-
bau der Rampe zur Schaffung von Retentionsraum bean-
sprucht laubholzreiche Waldrandstrukturen. Die südlich der L 
180 beanspruchten Flächen sind Amphibien-Landlebensräume 
mit mittlerer Bedeutung. Auf der Ostseite wird ein Reptilien-
lebensraum mit hoher Fundortdichte (südexponierter Waldrand) 
beansprucht. 

Detaillierte Biotoptypenbetroffenheit:  

 Biotope mit besonderer bis allgem. Bedeutung (Wertstufe IV): 

- Laubwälder (WRA 1,0 ha), Nadelwälder (WKS 5,72 ha) 

 Biotope mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III):  

- Laubwälder (WPB 150 m², WXP 0,27 ha), Nadelwälder 
(WZK 6,48 ha, UWA 0,29 ha), Ruderalfluren, waldzugehö-
rig (UHM 0,16 ha, UHT 0,14 ha), Gehölzbestände (BRS 
840 m²), Grünland (GMS 50 m²) 

 Biotope ohne Wertstufe: 

- Gehölzbestände (HBE)  

Beim Bau der Anschlussstelle südlich der L 180 werden Wald-
biotope von Straßenflächen zerschnitten und verinselt. Auf den 
verinselten Restflächen können sich keine stabilen Lebensge-
meinschaften erhalten, Fortpflanzungs- und Austauschmöglich-
keiten sind begrenzt. Im Einzelnen sind folgende Wertigkeiten 
betroffen: 

 Biotope mit besonderer bis allgem. Bedeutung (Wertstufe IV): 

 Biotope mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlust: 

6,72 ha (IV) 

 

7,44 ha (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verinselung: 

0,40 ha (IV) 

0,85 ha (III) 

-- dauerhaft / überw. erheblich 
 

Biotope der Wertstufe III: Der 
Verlust von straßenbegleitenden 
Gras- und Staudenfluren (UHT, 
UHM, UHF) sowie von straßen-
begleitenden Gehölzpflanzungen 
(HPS) (insg. 1,85 ha) wird - in 
Bezug auf die Biotop- und Habi-
tatfunktion - als nicht erheblich 
eingestuft, da nach dem Ausbau 
Seitenflächen (Böschungen, Mul-
den etc.) für die Wiederherstel-
lung dieser Biotope in ausrei-
chendem Umfang (d.h. mindes-
tens 1:1) wieder zur Verfügung 
stehen.  

Es verbleibt ein erheblicher Ver-
lust von Biotopen der Wertstufe III 
im Umfang von 7,44 ha 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K7 bau. temporäre Flä-
cheninan-
spruchnahme 
(Baustreifen)  

 

Verlust von Biotopen durch temporäre Flächeninan-
spruchnahme 

Für die Bereitstellung von Baustreifen werden Biotope mit all-
gemeiner Bedeutung (Wertstufe III) beansprucht. 

0,40 ha Reduzierung von Baustreifen 
auf das unbedingt erforderli-
che Maß,  

Rekultivierung der Baustrei-
fen und Wiederherstellung 
der beanspruchten Biotope 
(S01) 

vorübergehend / bei Wieder-
herstellung der beanspruch-
ten Biotope (Wertstufe III) auf 
den beanspruchten Flächen 
in gleichem Umfang und glei-
cher Wertigkeit nicht erheblich 

K8 anl. Inanspruch-
nahme von 
Flächen 

 

 

Verlust von Einzelbäumen/Baumgruppen 

Durch die Umgestaltung der PKW-Parkplätze auf der T+R-
Anlage Allertal Ost und die Anordnung einer Abbiegespur im 
Zuge der L180 werden vorhandene Einzelbäume entnommen. 

70 Stk. 

(von STU 0,10 
bis 0,50) 

Pflanzung von Einzelbäumen 
auf der T+R-Anlage im Zuge 
von Gestaltungsmaßnahmen 
(G08) 

dauerhaft / erheblich 

 

K09 anl. Veränderung 
von Standort-
bedingungen  

Beeinträchtigung von Wald durch das Freistellen der Be-
stände 

Das geplante Vorhaben greift sowohl auf der Ost- als auch auf 
der Westseite tief in geschlossene Waldflächen hinein. In den 
verbleibenden, angeschnittenen Waldbeständen kann es durch 
Veränderungen der Standortbedingungen und durch das Frei-
stellen von Bäumen zu indirekten Beeinträchtigungen kommen 
(z.B. in Form von Windwurf, Bodenaustrocknung). 

rd. 7,48 ha 
(Waldfläche bis 
in einer Tiefe 
von 30 m ab 
Baukörper),  

betr. Waldrand-
länge:  

rd. 2.500 m 

-- dauerhaft / erheblich 

 

K10 bau. Baubetrieb/ 

Baustellen-
verkehr 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung von Bäumen und 
Vegetationsbeständen 

Während der Bauphase kann es zu Beeinträchtigungen an-
grenzender Biotope (insbesondere Wald) durch ein Befahren 
mit Baumaschinen oder die Ablagerung von Baumaterialien 
kommen. In und am Baufeld stehende Einzelbäume sind durch 
Abgrabungen und Aufschüttungen im Wurzelbereich gefährdet.  

rd. 4.300 m 
Randzone zu 
schutzwürdigen 
Biotopen 

Errichtung von Schutzzäunen 
zur Baufeldbegrenzung, 
Schutz von Einzelbäumen 
(S01) 

vorübergehend / bei Beach-
tung der Vermeidungs-
maßnahmen nicht erheblich 

 

K11 bau.  Baubetrieb/ 

Baustellen-
verkehr  

 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung von geschützten 
Teilen von Natur und Landschaft (FFH-/VS-Gebiet) 

Südlich der L180 können beim Bau der Anschlussstelle (West-
seite) und beim Rückbau der Wegerampe zur Schaffung von 
Retentionsraum Beeinträchtigungen von Fauna und Flora durch 
akustische Störungen (Brutvögel) oder das Befahren schüt-
zenswerter Vegetationsflächen entstehen.  

-- Errichtung von Schutzzäunen 

Bauzeitbeschränkung: Durch-
führung der Bauarbeiten zur 
Schaffung von Retentions-
raum außerhalb der Brutzeit 

(S02CEF), 

 

vorübergehend / bei Beach-
tung der Vermeidungs-
maßnahmen nicht erheblich 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K 12 anl. Inanspruch-
nahme von 
Flächen 

  

Verlust / Beeinträchtigung von Fledermaus-
Funktionsräumen mit hoher Bedeutung 

Im Übergangsbereich zum Allertal werden Fledermaus-
funktionsräume mit hoher Bedeutung (Jagdgebiete, Gebiete mit 
potenziellen Quartieren, Leitstrukturen) beansprucht. Zum einen 
ist dies der Offenlandkomplex aus Grünland, Stillgewässer, 
Pappelwäldchen und angrenzendem Waldrand auf der West-
seite der BAB 7, zum anderen der Komplex mit Ackernutzung 
und Kiefernwald (inkl. Waldrand) östlich der BAB 7. Weitere 
Funktionsräume mit hoher Bedeutung gehen im Waldrandbe-
reich der T+R-Anlage Allertal Ost verloren. Die festgestellten 
Jagdgebiete werden nicht als essenzielle Nahrungsflächen in 
Verbindung zu Quartieren eingestuft. Die Beeinträchtigungen 
der Jagdgebiete wirken sich somit nicht auf potentielle Quar-
tierbereiche auf.  

n.q. S03CEF dauerhaft / erheblich 

vorübergehend/ nicht erheb-
lich ist die temporäre Bean-
spruchung von Leitstrukturen 
entlang der BAB, da kein er-
höhtes Risiko des Einfliegens 
von sich in Nord-Südrichtung 
bewegenden Fledermäusen 
in den Verkehrsraum anzu-
nehmen ist 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

K13 bau. Baufeld-
räumung/ 

Bauarbeiten 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung von Tieren / mög-
liche Tötung von Individuen  

Brutvögel: Bei einer Baufeldräumung innerhalb der Brutzeit ist 
mit der Zerstörung von Gelegen und der Tötung von Nestlingen 
zu rechnen. Gefährdete Arten sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand (Kartierung 2008) nicht betroffen.  

Fledermäuse: Im Rahmen der Fledermauskartierung (2008) 
konnten im UG keine Fledermausquartiere festgestellt werden. 
Eine Beeinträchtigung von Sommer-/ oder Winterquartieren bei 
notwendigen Baumfällungen (und ein damit verbundener Tier-
verlust) kann jedoch für die 2015 festgestellten Bereiche mit 
„Standorten von Bäumen mit potenzieller Quartierseignung“ 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Amphibien: Während der Bauphase kann es im Bereich der be-
anspruchten Amphibien-Landlebensräume südlich der L 180 
(Westseite) zu Individuenverlusten kommen.   

Reptilien: Bei einer Räumung von bevorzugten Lebensräumen 
(u.a. Bauschuttfläche im Südosten, südexponierte Waldrand) 
kann es zum Verlust von Individuen kommen.  

Ameisen: Bei der Baufeldräumung ist mit der Schädi-
gung/Zerstörung von Nesthügeln zu rechnen. 

n.q. 

 

 
 

Brutvögel: Baufeldfreiräu-
mung außerhalb der Brutzeit 

(S02CEF), 

Fledermäuse: Nachsuche 
nach Fledermausquartieren 

(S03CEF) 

Amphibien: Anlage temp. 
Schutzeinrichtungen 

(S04CEF) 

Reptilien: Entfernung bedeu-
tender Habitatstrukturen in-
nerhalb der Aktivitätsperiode 
der Tiere (Mai-August), früh-
zeitige Optimierung angren-
zender Flächen außerhalb 
des Baufeldes als Ausweich-

lebensräume (S05CEF) 

Ameisen: Schutz und Um-
siedlung von Waldameisen-
völkern (S06) 

vorübergehend/ bei Beach-
tung der Vermeidungsmaß-
nahmen nicht erheblich 

 

K14 betr. Beleuchtung  Verlust und Beeinträchtigung von nachtaktiven Insekten 
durch starke Zunahme der beleuchteten Fläche 

Viele nachtaktive Insekten werden von künstlichen Lichtquellen 
unwiderstehlich angelockt. Durch das stundenlange Umschwir-
ren des Lichtes verbrauchen sie unnötig Energie, was u.U. zum 
Erschöpfungstod führen kann. Sie sind außerhalb ihrer natürli-
chen Umgebung zudem stärker gefährdet.  

 n.q. Verzicht auf Lampen mit star-
ker Anlockwirkung (S07) 

dauerhaft / bei Durchführung 
der Vermeidungsmaßnahme 
nicht erheblich 



Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und Neubau der Anschlussstelle Allertal 
Landschaftspflegerischer Begleitplan   Seite 17 

 

Gruppe Freiraumplanung, Landschaftsarchitekten 

Deckblattunterlage 30.01.2020 

Kon-
flikt-
Nr. 

Wirk-
ungs-
art 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen  
§ 14 (1) BNatSchG 
(Welche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, werden durch das Vorhaben hervorgerufen?) 

Umfang  
 

Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung / Ver-
minderung nach  

§ 15 (1) BNatSchG 

Beeinträchtigungsdauer / 

Erheblichkeit 
 

Schutzgut Landschaft/Erholung 

K15 anl.  visuelle Stö-
rungen / 

Inanspruch-
nahme von 
Wald 

 

Beeinträchtigung von Landschaft mit mittlerer Bedeutung 
durch großflächigen Waldverlust 

Auf der bewaldeten Aller-Talsandebene werden beidseitig der 
BAB 7 für die Erweiterung der Rastanlage und den Bau der Ab-
fahrt die geschlossenen Waldflächen bis in eine Tiefe von 180 
m (Westseite) bzw. 220 m (Ostseite) gerodet und in wenig ge-
gliederte Verkehrsflächen umgewandelt. 

 

Waldverlust rd. 
16 ha;  

durch die beid-
seitige Bewald-
ung ist der Wirk-
raum der Beein-
trächtigung auf 
die Anlage be-
schränkt. 

Begrünung der T+R-Anlage 
(G08) 

dauerhaft / erheblich 

K16 anl. visuelle Stö-
rungen 

 

Beeinträchtigung von Landschaft mit sehr hoher Bedeu-
tung durch den Verlust autobahnbegleitender Gehölzstruk-
turen mit abschirmender Wirkung und den Bau neuer 
Rampen 

Südlich der L 180 werden bis zum Marschweg sämtliche auto-
bahnbegleitenden Gehölzbestände entfernt. Die abschirmende 
und einbindende Wirkung dieser Strukturen entfällt damit. Stra-
ßendamm und Lärmschutzwand werden weithin sichtbar. 
Gleichzeitig werden neue Aus- und Einfahrrampen (z. T. in 
Dammlage) errichtet.  

 

Aufgrund der Of-
fenheit der Land-
schaft beträgt die 
Reichweite der 
Beeinträchtigung 
rd. 500 -1.000 m 

Begrünung von Lärmschutz-
wänden (G09)  

dauerhaft / erheblich 
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11 Maßnahmenplanung 

Trotz der aufgeführten Möglichkeiten der Eingriffsvermeidung und -minimierung verbleiben im Zu-

sammenhang mit der Baumaßnahme unvermeidbare Folgewirkungen, die den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild weiterhin erheblich beeinträchtigen. Um nachhaltig negative Folgewirkungen zu ver-

meiden, ist der Verursacher gemäß § 15 BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-

nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

11.1 Ableiten des Maßnahmenkonzeptes 

Maßnahmen nach Eingriffsregelung nach §§ 13 - 15 BNatSchG 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen sich an den eingriffsbedingt beeinträchtigten Funktionen 

und Werten des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes orientieren. Bei Ausgleichsmaßnahmen 

sind möglichst gleiche Funktionen und Werte zu erzielen, bei Ersatzmaßnahmen möglichst ähnliche. 

Es ist daher die größtmögliche Annäherung an den voraussichtlichen Funktions- und Werteverlust an-

zustreben.  

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ergeben sich für die Maßnahmenplanung folgende Ziele: 

 Entwicklung von Wald-, Gehölz- und Saumbiotopen zur Wiederherstellung zerstörter oder beein-

trächtigter Biotopstrukturen und –funktionen 

 Aufwertung / Schaffung von Fledermaushabitaten  

 Wiederherstellung von Retentionsraum / Retentionsvolumen 

 Entwicklung stabiler, laubholzreicher Waldränder zum Schutz des Waldbestandes vor Witterungs-

einflüssen, zur Wiederherstellung eines Waldinnenklimas und zum Ausgleich von Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes  

 Einbindung des Vorhabens in den Landschaftsraum sowie  

 Aufwertung natürlicher Bodenfunktionen durch Entsiegelung und /oder Nutzungsextensivierung.  

 

Grundsätzlich geht das BNatSchG von einem Vorrang der Entsiegelung in gleicher Weise wie auch 

der Wiedervernetzungsmaßnahmen und der Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen vor sonstigen 

Kompensationsmaßnahmen aus. Bei der Festlegung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zu-

dem die Programme und Pläne nach § 10 und § 11 BNatSchG sowie agrarstrukturelle Belange (§ 15 

BNatSchG Abs. 3) zu berücksichtigen. Suchraum für Kompensationsmaßnahmen ist dabei der vom 

Vorhaben betroffenen Naturraum (vgl. § 15 BNatSchG), hier die naturräumliche Region 6 „Weser-

Aller-Flachland“. 

Im Rahmen der Aufstellung des Maßnahmenkonzept wurde vorrangig geprüft, inwieweit den vorge-

nannten Belangen Rechnung getragen werden kann. Folgende Aspekte wurden abgeprüft, um insbe-

sondere agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen und somit die Herausnahme von Flächen aus 

der landwirtschaftlichen Nutzung möglichst zu vermeiden: 
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 Entsiegelungsmaßnahmen 

Durch die Neugestaltung der Tank- und Rastanlage Allertal Ost entstehen Entsiegelungs-

potenziale von 1,30 ha, die in die Maßnahmenplanung einbezogen werden konnten. Darüber hin-

aus werden Entsiegelungsmaßnahmen durch Rückbau des der Parkplatzes Westenholzer Bruch 

und den Rückbau von Fahrwegen im ehemaligen Munitionsdepot Barme in Höhe von zusammen 

0,22 0,83 ha ergriffen. 

 Wiedervernetzungsmaßnahmen 

Da mit dem Vorhaben keine großräumige Neuzerschneidung von Lebensräumen verbunden ist, 

wurden keine Wiedervernetzungsmaßnahmen angedacht. 

 Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes dienen, konnten in Ermangelung geeigneter Projekte nicht berücksich-

tigt werden. 

 Maßnahmen aus Plänen und Programmen 

Die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (LRP 2013) für den Landkreis Heidekreis ist ab-

geschlossen. Im Zielkonzept ist für Teile der als Kompensation vorgesehenen Gebiete die Siche-

rung und Verbesserung von naturnahen Laubwäldern außerhalb der Auen und sonstiger Niede-

rungen formuliert. 

Die Maßnahme A16 „Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Waldumbau“ entspricht in ih-

rer Konzeption diesem Ziel des Landschaftsrahmenplans. 

 Flächen der öffentlichen Hand 

Mehrere Maßnahmen werden auf bundeseigenen Flächen umgesetzt (A10, A15 teilweise E 17). 

Darüber hinaus stehen keine weiteren öffentlichen Flächen zur Verfügung: Die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BIMA) besitzt im Naturraum Weser-Aller-Flachland keine Flächenpotenziale 

für Kompensationsmaßnahmen, die in die Auswahl der Kompensationsmaßnahmen einbezogen 

werden konnten. Aus einer Abfrage bei weiteren öffentlichen Flächeneigentümern haben sich 

ebenfalls keine Flächen für Kompensationsmaßnahmen ergeben. 

 Sofern aktuell landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen werden, so handelt es 

sich um Flächen, die von Seiten der Landwirtschaftskammer als Kompensationsflächen - vorabge-

stimmt mit den Eigentümern - zur Verfügung stehend, genannt werden. Diese ins Maßnahmenkon-

zept eingestellten Flächen (für Maßnahme E 17) liegen über mehrere Landkreise verteilt und gehö-

ren verschiedenen Besitzern. Somit liegt auch keine auf einen oder wenige landwirtschaftliche Be-

triebe wirkende Flächenbetroffenheit vor. 

 

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer konnten geeignete Flächen für Ersatzaufforstun-

gen zusammengestellt werden, die mit der UNB und der Unteren Waldbehörde der jeweils zuständi-

gen Landkreise vorabgestimmt wurden. 

Neben den oben erläuterten Zielen und Vorgaben orientierte sich die inhaltliche und räumliche Pla-

nung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an den Abstimmungen mit dem Landkreis Heidekreis 

(UNB, Untere Waldbehörde).  

Für Biotope, die gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG zu den besonders  

geschützten Biotopen zählen, besteht das Erfordernis einer gleichartigen Wiederherstellung des Bio-
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toptyps (§ 30 Abs. 3 BNatSchG), der in seinen standörtlichen Gegebenheiten und der Flächenaus-

dehnung mit dem beeinträchtigten oder zerstörten Biotoptyp im Wesentlichen übereinstimmt. Im Zuge 

der Erteilung einer Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG ist somit der Nachweis zu 

führen, dass der betroffene Biotoptyp ausgeglichen werden kann und mindestens auf gleicher Flä-

chengröße neu entsteht. Dies betrifft in der vorliegenden Planung die im Überschwemmungsbereich 

liegenden geschützt Biotope 

- Grünland (GMS) und Gehölzbestände (BRS, HBE). 

Anforderungen im Umgang mit natürlichen Lebensräumen im Sinne des § 19 BNatSchG in Ver-

bindung mit dem USchadG 

Vorhabenbedingt werden keine Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie außerhalb des 

FFH-Gebietes in Anspruch genommen oder geschädigt. 

11.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Entsiegelung von Boden (Maßnahmen-Nr. A10) 

Als Ausgleich für die Versiegelung von Boden sollen die nicht mehr benötigten, befestigten Verkehrs-

flächen entsiegelt werden. Dies ist auf einer Fläche von 1,52 ha 2,11 ha möglich. Die Fahrbahnbeläge 

werden entfernt und fachgerecht entsorgt. Anschließend werden die Flächen so hergerichtet, dass ei-

ne Besiedlung durch Pflanzen und die Versickerung von Oberflächenwasser wieder möglich werden. 

Neuaufbau von Waldrändern, Umbau fragmentierter Waldflächen (Maßnahmen-Nr. A11) 

In den Randbereichen der freigestellten Waldflächen werden durch forstliche Maßnahmen stabile, 

laubholzreiche Waldrandstrukturen aufgebaut. Zur Stabilisierung und zur Auflichtung der Bestände 

werden dabei einzelstammweise Bäume entnommen. In den aufgelichteten Bereichen werden in Ab-

hängigkeit von der Bestandsstruktur horstartige Vor- und Unterpflanzungen vorgenommen (Maßnah-

mentiefe bis 30 m). Der Neuaufbau von Waldrändern dient der Stabilisierung der Waldränder zur Ge-

währleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Verbesserung des Waldinnenklimas und der struktu-

rellen und gestalterischen Aufwertung der Waldbestände zur landschaftsgerechten Wiederherstellung 

des Landschaftsbildes.  

Südlich der L 180 werden durch den Bau der Anschlussstelle Kieferwaldbestände verinselt bzw. stark 

fragmentiert. Die verbleibenden Restwaldflächen sollen durch sukzessive Entnahme der Kiefern in Ei-

chen- und Birkenreiche Waldinseln umgewandelt werden. 

Die Ausführungsplanung erfolgt unter fachlicher Begleitung durch die zuständige Forstverwaltung. 

Anlage straßenbegleitender Gehölzpflanzungen (Maßnahmen-Nr. A12)  

Die Dammböschungen südlich der L 180 werden mit Gehölzen bepflanzt. Am Fuß der Dammbö-

schungen entstehen Saumstreifen, die mit großkronigen Laubbäumen und flächigen Gehölzpflanzun-

gen aus Bäumen und Sträuchern (im Bereich der Hochspannungsleitung nur mit Sträuchern) be-

pflanzt werden. Die Maßnahme dient der landschaftlichen Einbindung der Dammböschungen und 

Verkehrsflächen. 

An der L 180 werden im Bereich des Radweges entnommene Einzelbäume durch Neupflanzungen 

kompensiert. Weitere schmale Gehölzpflanzungen sind nördlich der L 180 auf Restflächen zwischen 
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dem Anschlussbauwerk und der T+R-Anlage (Westseite) sowie im Randbereich der Heidelbeerplan-

tage vorgesehen. 

Für die Anpflanzungen werden standortgerechte, heimische Gehölze verwendet. 

Entwicklung von Eichen-Birkenwald (Maßnahmen-Nr. A13) 

Östlich der Tankanlage Allertal Ost werden vorhandene LKW-Stellplätze entsiegelt und rekultiviert 

(s. Maßnahme-Nr. A10). Die entsiegelte 0,29 ha große Fläche besitzt einen direkten Anschluss an 

vorhandene Waldflächen. Sie wird künftig nicht mehr in die T+R-Anlage einbezogen und von dieser 

durch einen Zaun getrennt.  

Nach ihrer Rekultivierung wird die Fläche einer gelenkten Sukzession überlassen. Um eine Dominanz 

der Kiefer zu vermeiden, werden aufkommende Kiefern (in den ersten 10 Jahren) durch Pflege-

maßnahmen aus dem Bestand entnommen. Ziel ist die Entwicklung eines standorttypischen Eichen-

Birkenwaldes.  

Schaffung von Retentionsraum (Maßnahmen-Nr. A14) 

Der verdrängte Retentionsraum im Überschwemmungsgebiet der Aller wird bis zur Höhe des amtli-

chen 100-jährigen Hochwasserstandes (+26,90 m NN) ausgeglichen. Zur Schaffung von neuem Re-

tentionsraum (mit einem erforderlichen Retentionsvolumen von 4.550 m³) wird die von der L 180 ins 

Allertal führende Wegerampe, die dammartig innerhalb des Überflutungsraumes liegt, knapp unter 

Geländeniveau abgetragen. Zur Biotopanreicherung werden auf der Fläche wechselfeuchte Mulden 

ohne Grundwasseranschluss angelegt. Die abgetragene Fläche wird durch Eigenentwicklung begrünt 

und der natürlichen Sukzession überlassen. Ziel ist die Entwicklung strukturreicher Saum- und 

Gehölzbiotope. Nachrichtlich: Die Fläche wird in die vorhandenen Schutzgebiete (FFH- Gebiet, VS-

Gebiet) einbezogen. 

Die betroffene Wegeverbindung ins Allertal wird bereits durch den Bau des Anschlusses von der 

L 180 abgeschnitten, so dass die Maßnahme keine zusätzlichen Erschließungsprobleme verursacht. 

Das abgetragene Material soll zum Bau der geplanten Anschlüsse wieder verwendet werden. 

Durch die Lage der Maßnahme im unmittelbaren Randbereich geschützter Teile von Natur und Land-

schaft (FFH-/ VS-Gebiet, gesetzlich geschütztes Biotop, Lebensraum streng geschützter Arten) ist der 

Abtrag der Rampe nur unter Berücksichtigung folgender Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zuläs-

sig: 

 Abtrag ohne zusätzliche Baustreifen auf der Südseite (Schutzgebiete), 

 Durchführung der Fäll- und Abtragsarbeiten außerhalb der Brutzeit der Avifauna (Maßnahme-

Nr. S02CEF), 

 Errichtung eines Schutzzaunes zum Schutz der Waldflächen (Nordseite) und der besonders 

schutzwürdigen Biotopflächen (naturnahes Stillgewässer mit Erlenbewuchs, Nasswiese) auf der 

Südseite (Maßnahme-Nr. S01),  

 Anlage einer temporären Amphibienschutzeinrichtung zur Absicherung des Baufeldes und zur 

Vermeidung von Individuenverlusten (Maßnahme-Nr. S04CEF) 

 Vermeidung von Bodeneintrag in die Stillgewässer (Maßnahme-Nr. S01).  
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Die auf der Rampe stockenden Gehölzbestände (WRA - Biotopwertstufe IV), die zur Durchführung der 

Maßnahme entnommen werden müssen, werden durch Neupflanzungen auf der Maßnahmenfläche 

E17 kompensiert. 

Entwicklung von Extensivgrünland (Maßnahmen-Nr. A15) 

Eine Ackerfläche wird mit einer auf den Standort abgestimmten Saatgutmenge (RSM 8.1) eingesät. 

Eine natürliche Entwicklung ist auf Initialflächen durch Aufbringen von autochthonem Saatgut von 

Extensivwiesen vergleichbarer Standorte in der Umgebung mittels Heumulch- oder Heudruschsaat 

ergänzend einzuleiten. 

Details der Ausgestaltung des Mahdmanagements werden im Rahmen der Ausführungsplanung fest-

gelegt. 

Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Waldumbau (Maßnahmen-Nr. A16) 

Bei dem Ausgangsbestand handelt es sich überwiegend um gepflanzten, arten- und strukturarmen 

Kiefernbestand (Kiefernforst) mit von Neophyten (Spätblühende Traubenkirsche) dominiertem Unter-

wuchs, deutlich von der potenziellen natürlichen Vegetation abweichend. 

Ziel ist die Entwicklung des rd. 20 ha großen Ausgangsbestandes hin zu einem Traubeneiche-

Buche/Hainbuchen-Bestand (WET 10). In Bereichen mit einer feuchteren standörtlichen Situation wird 

eine Entwicklung zu einem Stieleiche-Buchen-Bestand (WET 12) bzw. Stieleiche-Hainbuchen-

Bestand (WET 11) vorgesehen. Langfristig soll der Kiefernbestand entfallen, bis zu 10 % dieses vor-

handenen Bestandes bleibt zunächst als Habitatbäume erhalten. 

Zu den an die Maßnahmenflächen angrenzenden Waldwegen hin werden Waldinnenränder angelegt. 

Die Maßnahme wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Forstdienststellen durchgeführt, die 

Ausführung der Maßnahme ist mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

11.3 Ersatzmaßnahmen 

Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Aufforstung (Maßnahmen-Nr. E17)  

Zur multifunktionalen Kompensation von Beeinträchtigungen von Boden, Wasser, Pflanzen, Tieren 

und des Landschaftsbildes wird die Anlage von naturnahem Mischwald vorgesehen. Dazu werden an 

Wald grenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen aus der Nutzung genommen und aufgeforstet. 

Auf der Grundlage der forstlichen Standortkartierung wird als Entwicklungsziel ein Traubeneichen-

Buchen-Hainbuchenwald (WET 10 bzw. 11) festgelegt. Abweichend davon wird bei einer Fläche der 

WET 12 (Stieleiche-Buchenwald) die Grundlage für die Aufforstung. Auf einer weiteren Fläche wird 

WET 40 (Roterle) mit berücksichtigt. 

Die Maßnahme mit einer Gesamtgröße von 20,82 23,62 ha besteht aus mehreren über den Landkreis 

Heidekreis und die Region Hannover den Landkreis Celle verteilte Teilflächen (Lage siehe U 12.3.21 

Blatt 2 und Blatt 2a). 

Mit der Maßnahme wird gleichzeitig ein forstrechtlicher Ausgleich (gemäß NWaldLG) für die Rodung 

von 15,92 ha Wald bereitgestellt. 

Die i. d. R. im unmittelbaren Anschluss an bereits vorhandene Waldflächen liegenden geplanten Auf-

forstungsflächen stellen keinen Lebensraum für Offenlandarten der Avifauna dar, da diese Artengrup-

pe natürlicherweise einen Abstand zu vertikalen Strukturen wie Wald einhält. Im Verhältnis zu angren-
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zenden Offenlandbereichen wird am jeweiligen Standort immer nur ein kleiner Offenlandbereich auf-

geforstet. Deshalb löst die Gesamtmaßnahme keine artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in Be-

zug auf Offenlandarten der Avifauna aus. Es ist keine zusätzliche Kompensation notwendig. 

Die Maßnahme wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Forstdienststellen durchgeführt, die 

Ausführung der Ersatzaufforstungen sind mit der jeweils zuständigen UNB abzustimmen. 

 

Hinweis zur Kompensationseignung der Teilfläche Flurstück 362/226, Flur 11, Gemarkung Wettmar: 

Es handelt sich um eine Aufforstung, die bereits mit dem Ziel durchgeführt wurde Kompensationsflä-

chen zu schaffen.  

Nach Auskunft der Landwirtschaftkammer Niedersachsen 

- liegt für die Fläche eine fachgerechte Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen hinsicht-

lich aller Bestandteile des Naturhaushalts sowie des Landschaftsbildes vor, 

- sind die Flächen und Maßnahmen von der UNB/UWB Region Hannover als naturschutz- und forst-

fachlich als geeignet bewertet und als Kompensation und Ersatzmaßnahme anerkannt worden, 

- stehen der Maßnahme keine Belange der Land-, Forst-und Fischereiwirtschaft entgegen, 

- sind dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen worden und 

- ist die Maßnahme ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt worden. 
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11.4 Maßnahmenübersicht 

Die nachfolgende Übersichtstabelle zeigt alle Maßnahmen (einschl. der Vermeidungs- und Gestal-

tungsmaßnahmen aus Kap. 9) mit Angabe des Maßnahmenkürzels, der Kurzbeschreibung (Titel) und 

der Flächengröße.  

Tab. 2:  Maßnahmenübersicht  

Maßnahmen-Nr. Beschreibung Flächengröße 

Vermeidungsmaßnahmen 

S01 
Schutz von Boden, Wasser und Biotopen 

 Räumliche Begrenzung des Eingriffs 

 Reduzierung von Baustreifen auf das unbedingt erfor-
derliche Maß 

 fachgerechtes Abräumen und getrennte Lagerung des 
Oberbodens vom übrigen Bodenaushub 

 ordnungsgemäße Lagerung, Verwendung und Entsor-
gung aller boden- und wassergefährdender Stoffe 

 keine Ableitung von ungereinigtem Baustellenwasser in 
Oberflächengewässer, Vermeidung von Sedimentein-
trägen  

 Rekultivierung von Bau- und Betriebsflächen  

 Errichtung von Schutzzäunen zur Baufeldbegrenzung, 
Schutz von Einzelbäumen 

 Umweltbaubegleitung 

- 

S02CEF 
Schutz von Brutvögeln  

 Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit, Durchführung 
der Fällarbeiten in dem gesetzlich festgelegten Zeitraum  

 Bauzeitbeschränkung: Durchführung der Bauarbeiten 
zur Schaffung von Retentionsraum außerhalb der Brut-
zeit  

- 

S03CEF 
Schutz von Fledermäusen  

 Nachsuche nach Fledermäusen bei zu fällenden poten-
ziellen Quartierbäumen  

 Bereitstellung von künstlichen Quartieren 

- 

S04CEF 
Schutz von Amphibien 

 temporäre Amphibienschutzeinrichtungen gemäß 
MAmS 2000 zur Absicherung des Baufeldes und Ver-
meidung von Individuenverlusten 

1.000 m 

S05CEF 
Schutz von Reptilien  

 Nachuntersuchung der Schlingnatter  

 Frühzeitige Bereitstellung von Ausweichhabitaten für 
Reptilien (Ablagerung von Holz, Baumstubben, Schaf-
fung von Bodenunebenheiten) 

 Entfernung bedeutender Habitatstrukturen innerhalb der 
Aktivitätsperiode der Tiere (Mai-August) 

- 

S06 Schutz und Umsiedlung von Waldameisenvölkern - 

S07 Verzicht auf Lampen mit starker Anlockwirkung - Einsatz 
von Natriumdampflampen 

- 

Gestaltungsmaßnahmen 

G08 Begrünung der Tank- und Rastanlage 1,30 ha 
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G09 Begrünung von Lärmschutzwänden 690 580 m 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

A10 Entsiegelung von Boden 1,52 ha 

2,11 ha 

A11 Entwicklung von Waldrändern durch Umbau und Sukzessi-
on / Umbau fragmentierter Kiefernforste  

7,32 ha 

A12 Anlage straßenbegleitender Gehölzpflanzungen 1,38 ha 

A13 Entwicklung von Eichen-Birkenwald 0,29 ha auf ent-
siegelten Flächen der 

Maßnahme A09 

A14 Schaffung von Retentionsraum durch den Rückbau einer 
Wegerampe 

 Wiederherstellung von Retentionsvolumen 

 Ausgleich für nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG ge-
schütztem Grünland 

 Nachrichtlich: Einbeziehung der neu geschaffenen Re-
tentionsfläche in die angrenzenden Schutzgebiete 
(FFH-/ VS-Gebiet) 

 

 

4.550 m³ 

entspricht 

0,58 ha 

A15 Entwicklung von Extensivgrünland 3,5 ha 

A16 Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Waldumbau 20,15 ha 

E17 Entwicklung von naturnahem Mischwald durch Aufforstung 20,82 ha 

23,62 ha 
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12 Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen mit den Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen 

Nach der HNL-S 99 ist als Übersicht der Kompensation die Gegenüberstellung von Maßnahmen (Art, 

Umfang und zeitlicher Ablauf) mit den zu erwartenden Beeinträchtigungen vorgesehen. Diese Darstel-

lung ist in der nachstehenden Tabelle 3 enthalten.  

Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen von Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren (Konflikt-Nr. K2, 

K7, K10, K11) können durch geeignete Schutzmaßnahme S01, S02CEF, S03CEF, S04CEF und S05CEF 

vermieden werden, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben. Die anlagenbedingte 

Beeinträchtigung nachtaktiver Insekten (Konflikt-Nr. K14) wird durch Maßnahme S07 (Verzicht auf 

Lampen mit starker Anlockwirkung, Einsatz von Natriumdampflampen z. B. LED-Beleuchtungsanlage 

vom Typ „warmweiß“ oder solcher mit vergleichbarer geringer Anlockwirkung) vermieden.  

Der Konflikt Beeinträchtigung von Boden durch Versiegelung und Teilversiegelung (KV) wird durch die 

Entsiegelung von nicht mehr benötigten Stellplätzen und Fahrbahnteilen ausgeglichen (Teilausgleich) 

(A10 in Verbindung mit A13) und durch die Aufwertung von Bodenfunktionen durch Nutzungsextensi-

vierung (A15 und E17) ersetzt. 

Die Beeinträchtigung von Boden durch Auf- und Abtrag (Konflikt-Nr. K1) und die betriebsbedingte Er-

höhung der stofflichen Belastung von Boden und Wasser (Konflikt-Nr. K3) werden ebenfalls über die 

Extensivierung der Nutzung und die Aufwertung der Flächen im Rahmen der Ersatzmaßnahmen (E17) 

kompensiert. 

Der Konflikt „Inanspruchnahme von Retentionsraum“ (Konflikt-Nr. K4) wird im direkten Umfeld des 

Eingriffs durch Rückbau einer Wegerampe vollständig ausgeglichen. 

Der Verlust und die Verinselung von (Wald-)Biotopen (Konflikt-Nr. K6) kann im direkten Umfeld der 

Trasse nicht ausgeglichen werden. Die Beeinträchtigung von Fledermaushabitaten mit hoher Bedeu-

tung (Konflikt-Nr. K12) wird durch Bereitstellung von künstlichen Quartieren (S03CEF) und die Schaf-

fung neuer Gehölzstrukturen (A12) vermieden bzw. teilweise kompensiert. Der Teilverlust von Jagd-

gebieten wird im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme A16 durch Aufwertung von Biotop- und 

Habitatfunktionen auf bislang geringwertigen Flächen kompensiert.  

Der Konflikt „Verlust von Einzelbäumen/Baumgruppen“ (Konflikt-Nr. K8) wird durch Neuanpflanzungen 

auf der Rastanlage minimiert (G08) bzw. durch Neupflanzungen im Randbereich der Trasse (A12) 

kompensiert. Die Beeinträchtigung von Wald infolge des Waldanschnittes wird durch forstliche Maß-

nahmen zum Aufbau eines neuen Waldrandes in der Wirkzone der Beeinträchtigung (30 m ab Bau-

körper) kompensiert. 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf der Allertalsand-Ebene (Landschaftsbildeinheit „Wald-

landschaft der bewaldeten Binnendünen“) (Konflikt-Nr. K15) wird durch die Eingrünung der Anlage 

minimiert (G08). Hiernach verbleibende Beeinträchtigungen können vor Ort nicht ausgeglichen wer-

den und werden daher multifunktional durch strukturanreichernde Maßnahmen für die Boden-, Biotop- 

und Habitatfunktion im LK Heidekreis, und LK Celle sowie der Region Hannover (E17) kompensiert. 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Allertal (Konflikt-Nr. K16) wird durch die Begrünung 

der Lärmschutzwände (G09) minimiert und durch die Wiederherstellung der Bepflanzung auf den 

Dammböschungen und die Anlage vorgelagerter Gehölzstreifen kompensiert (A12).  
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Mit der Durchführung der angegebenen Maßnahmen wird der Ausgleich bzw. Ersatz des Eingriffes im 

Sinne der HNL-S 99 und dem BNatSchG als gegeben angesehen. 

13 Anforderungen des NWaldLG / Ersatzaufforstung 

Die geplante Erweiterung der T + R - Anlage Allertal und der Neubau der Anschlussstelle Allertal ver-

ursacht einen anlagebedingten (dauerhaften) Verlust von Wald von insgesamt 15,92 ha. Im Einzelnen 

sind folgende Waldtypen betroffen:  

laubholzreicher Kiefernwald (WKS), Waldrand magerer, basenarmer Stan-

dorte (WRA) 

 

 6,65 ha 

Kiefernforst (WZK)  6,60 ha 

Douglasienforst, Lärchenforst, Schwarzkiefernforst (WZN), Altersstrukturtyp: 

schwaches und mittleres Baumholz 

 1,84 ha 

  

Hybridpappelforst (WXP)  0,28 ha 

Birken-Pionierwald (WPB), Waldlichtungsflur (UWA)  0,27 ha 

Halbruderale Gras- und Staudenfluren (UHM, UHT) (soweit waldzugehörig)   0,28 ha 

gesamt   15,92 ha 

 

Für diese geplante Waldrodung ist gemäß NWaldLG ein forstrechtlicher Ausgleich in Form einer Er-

satzaufforstung zu erbringen. Die mit der landschaftspflegerischen Maßnahme „Entwicklung von na-

turnahem Mischwald durch Aufforstung“ (Maßnahmen-Nr. E17, s. Kap. 11.3) verbundene Wiederher-

stellung von Wald auf mehreren insgesamt 20,82 ha 23,62 ha großen Flächen genügt den Anforde-

rungen, die sich aus dem NWaldLG ergeben. Sie kann auf die forstrechtliche Kompensationsverpflich-

tung angerechnet werden, so dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind. 

 

 

 

 

 

 Langenhagen, September 2015 

 

Geprüft:….……………………………. 

 

 

 

gez. Schneider 
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Tab. 3: Vergleichende Gegenüberstellung von Beeinträchtigung und Kompensation 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

KV Verlust von Boden durch Versiegelung 
und Teilversiegelung 

gesamte  

Baustrecke 

      

AN - Die Versiegelung/Teilversiegelung von 
Boden führt zu einem irreversiblen Verlust 
der Funktionen des Bodens als Pflanzen-
standort, als Lebensraum für Bodenorga-
nismen sowie als Grundwasserspeicher 
und –filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,93 

(Versiegelung 
8,56, Teilver-

siegelung 0,37; 
davon Boden 

mit besonderer 
Bedeutung: 

2,76) 

A10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A15 

 

 

 

 

E17 

 

bestehende T+R- 

Anlage 

 

im Bereich Parkplatz 
Westenholzer Bruch 

 

Bereich ehemaliges 
Munitionsdepot Bar-

me 

 

130/2, Flur 6, Gemar-
kung Buchholz (Aller) 

 

 

 

Flächen im LK Hei-
dekreis, LK Celle und 
LK Verden und Regi-

on Hannover 

Entsiegelung von Boden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung von Extensivgrün-
land 

 

 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Aufforstung 

1,30 

 

 

0,22 

 

 

0,61 

 

 

 

2,81 
(von 
3,5) 

 

 

 

1,37 
3,57 
(von 
20,82 
23,62) 

Anteiliger Ausgleich für die Versiege-
lung /Teilversiegelung von Boden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-

trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K1 

 

AN 

 

Beeinträchtigung von Boden durch  

Auf- und Abtrag 

- Im Bereich der Böschungen, Mulden, 
Trennstreifen und der Versickerungsbe-
cken kommt es durch Abgrabung und Auf-
schüttung zu einer Beeinträchtigung der 
ursprünglichen Bodenstruktur und der Bo-
denfunktionen. Die bestehenden Boden-
profile werden abgetragen oder mit 
Fremdmaterial überschüttet. Es kommt zu 
veränderten Funktionsausprägungen der 
einzelnen Bodenfunktionen. 

gesamte  

Baustrecke 

1,24 

(Boden mit be-
sonderer Be-

deutung: 0,14, 

Boden mit all-
gemeiner Be-
deutung: 1,1) 

A15 

 

 

 

E17 

130/2, Flur 6, Gemar-
kung Buchholz (Aller) 

 

 

Flächen im LK Hei-
dekreis, LK Celle und 

LK Verden 

Entwicklung von Extensivgrün-
land  

 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Aufforstung 

0,69 
(von 
3,5) 

 

0,69 
(von 

23,62) 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-

trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 

Anteiliger Ausgleich für die Überbau-
ung von Boden 

 

 

K2 

 

BA 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung 
von Boden und Wasser 

- Mit der temporären Inanspruchnahme von 
Boden können Bodenfunktionen z.B. 
durch Verdichtungen oder den Eintrag von 
Fremdstoffen beeinträchtigt werden. Eine 
baubedingte Freisetzung von Schadstof-
fen kann zu einer Verunreinigung von 
Grund-und Oberflächenwasser führen. 

gesamte  

Baustrecke 

- 

ca. 0,7, n.q. 

S01 gesamtes  

Bauvorhaben 

Schutz von Boden, Wasser und  

Biotopen 

- Vermeidung von temporären Gefähr-
dungen während der Bauausführung 

K3 

 

BE 

Betriebsbedingte Erhöhung der stofflichen 
Belastung von Boden und Wasser 

- Mit dem Ausbau der T+R-Anlage findet 
eine Verlagerung der Eintragsbereiche 
nach außen und durch die stärkere Fre-
quentierung der Anlage eine Erhöhung der 
Schadstoffeinträge statt, die über den 
Luftpfad in den Boden bzw. das Grund-
wasser gelangen. 

gesamte  

Baustrecke 

n.q. E17 Flächen im LK Hei-
dekreis LK Celle und 
LK Verden und Regi-

on Hannover 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Aufforstung 

19,15 
(von 

20,82 
23,62) 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K4 

 

AN 

Inanspruchnahme von Retentionsraum 

- Für den Bau der Anschlüsse südlich der L 
180 und deren Dammböschungen werden 
Flächen im Überschwemmungsgebiet der 
Aller überbaut oder abgeschnitten (rd. 
1,20 ha). Dies führt zum Verlust von Re-
tentionsraum. 

Allertal 4.550 m³ 
(Retensions-

volumen) 

A14 Wegerampe ins  

Allertal (südlich der 
L 180) 

Schaffung von Retentionsraum 0,58 Der verdrängte Retentionsraum soll 
bis zur Höhe des amtlichen 100-
jährigen Hochwasserstandes 
(+26,90 m NN) durch Abtrag einer 
Wegerampe im Allertal ausgeglichen 
werden.  

Nachrichtlich: Die abgetragene Flä-
che wird als Ausgleich für die Inan-
spruchnahme von Schutzgebietsflä-
che künftig in die vorhandenen 
Schutzgebiete (FFH-Gebiet, VS-
Gebiet) einbezogen. 

K5 

 

AN 

Inanspruchnahme von Schutzgebieten 
(FFH- und EU-Vogelschutzgebiet) 

- Südlich der L 180 (Westseite) wird mit 
dem Bau der Anschlussstelle ein als Grün-
land genutzter Randstreifen der beiden 
sich überlagernden Schutzgebiete über-
baut.  
FFH-Lebensraumtypen sind nicht betrof-
fen. 

Allertal 450 m² 
 

A14 Wegerampe ins  

Allertal (südlich der 
L 180) 

Schaffung von Retentionsraum 0,58 Der verdrängte Retentionsraum soll 
bis zur Höhe des amtlichen 100-
jährigen Hochwasserstandes (+26,90 
m NN) durch Abtrag einer Wegeram-
pe im Allertal ausgeglichen werden.  

Nachrichtlich: Die abgetragene Flä-
che wird als Ausgleich für die Inan-
spruchnahme von Schutzgebietsflä-
che künftig in die vorhandenen 
Schutzgebiete (FFH-Gebiet, VS-
Gebiet) einbezogen. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K6 

 

AN 

Verlust und Verinselung von Biotopen 

- Für den Ausbau der T+R Anlage, den Bau 
der Anschlussstelle nördlich und südlich 
der L 180 werden Waldbiotope und Ge-
hölz- und Offenlandbiotopen beansprucht. 

- Der Rückbau der Rampe zur Schaffung 
von Retentionsraum beansprucht laub-
holzreiche Waldrandstrukturen. 

- Die südlich der L 180 beanspruchten Flä-
chen sind Amphibien-Landlebensräume 
mit mittlerer Bedeutung. Auf der Ostseite 
wird ein Reptilienlebensraum mit hoher 
Fundortdichte (südexponierter Waldrand) 
beansprucht. 

- Beim Bau der Anschlussstelle südlich der 
L 180 werden Waldbiotope von Straßen-
flächen zerschnitten und verinselt. Auf den 
verinselten Restflächen können sich keine 
stabilen Lebensgemeinschaften erhalten, 
Fortpflanzungs- und Austauschmöglichkei-
ten sind begrenzt. 

gesamte  

Baustrecke 

Verlust: 
Biotope der 
Wertstufe III: 

7,44,  

Biotope der 
Wertstufe IV: 

6,72  

 

Verinselung: 
Biotope der 
Wertstufe III: 

0,85,   

Biotope der 
Wertstufe IV 

0,4 

A16 

 

 

 

 

E17 

Gemarkung 
Hademstorf, Flur 2 

 

 

 

Flächen im LK Hei-
dekreis LK Celle und 
LK Verden und Regi-

on Hannover 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Waldumbau 

 

 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Aufforstung 

20,15 

 

 

 

 

19,15 
(von 

20,82 
23,62) 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 

 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 

 

K7 

 

BA 

Verlust von Biotopen durch temporäre 
Flächeninanspruchnahme 

- Für die Bereitstellung von Baustreifen ent-
lang der Dammböschungen werden Bio-
tope  beansprucht. 

gesamte  

Baustrecke 

0,4  S01 gesamte  

Baustrecke 

Schutz von Boden, Wasser und  

Biotopen 

- Vermeidung von temporären Gefähr-
dungen während der Bauausführung 

K8 

 

AN 

Verlust von Einzelbäumen/Baumgruppen 

- Durch die Umgestaltung der PKW-
Parkplätze auf der Ostseite der T+R-
Anlage und die Anordnung einer Abbiege-
spur im Zuge der L 180 werden vorhande-
ne Einzelbaumbestände entnommen. 

L 180, T+R- 

Anlage  

Allertal Ost 

70 Stück G08 

 

 

A12 

T+R Anlage 

 

 

südlich der L 180  

(Ost- und Westseite),  

nördlich der L 180  

(Westseite) 

Begrünung der Tank- und  

Rastanlage 

 

Anlage straßenbegleitender  

Gehölzpflanzungen 

1,3 

 

 

1,38 

Landschaftliche Einbindung der Anla-
ge 

 

Einbindung der Dammböschungen 
und der Verkehrsflächen in das 
Landschaftsbild 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K9 

 

AN 

Beeinträchtigung von Wald durch das 
Freistellen der Bestände 

- Das geplante Vorhaben greift sowohl auf 
der Ost- als auch auf der Westseite der 
BAB 7 tief in geschlossene Waldflächen 
hinein. In den verbleibenden, angeschnit-
tenen Waldbeständen kann es durch Ver-
änderungen der Standortbedingungen und 
durch das Freistellen von Bäumen zu indi-
rekten Beeinträchtigungen kommen (z.B. 
in Form von Windwurf, Bodenaustrock-
nung). 

gesamte  

Baustrecke 

7,64  A11 

 

 

 

 

 

 

 

A16 

105+070 - 106+350 

 

 

 

 

 

 

 

Gemarkung 
Hademstorf, Flur 2 

 

Entwicklung von Waldrändern  

durch Umbau und Sukzession /  

Umbau fragmentierter  

Kiefernforste 

 

 

 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Waldumbau 

 

7,32  

 

 

 

 

 

 

 

19,05 
20,15 

 

Ziel der Maßnahme ist die Entwick-
lung stabiler, laubholzreicher Rand-
strukturen und Restwaldinseln zur 
Gewährleistung der Verkehrssicher-
heit, zum Schutz des Waldbestandes 
vor Witterungseinflüssen, zur Wie-
derherstellung eines Waldinnenklimas 
und zum Ausgleich von Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes. 

Der Randbereich der Maßnahme 
übernimmt hier multifunktional auf 
0,32 ha die Funktion der Maßnahme 
A11 

K10 

 

BA 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung 
von Bäumen und Vegetationsbeständen 

- Während der Bauphase kann es zu Beein-
trächtigungen angrenzender Biotope (ins-
besondere Wald) durch ein Befahren mit 
Baumaschinen oder die Ablagerung von 
Baumaterialien kommen. In und am Bau-
feld stehende Einzelbäume sind durch 
Abgrabungen und Aufschüttungen im 
Wurzelbereich gefährdet. 

gesamte  

Baustrecke 

rd. 4.300 m 
Randzone zu 

schutzwürdigen  

Biotopen 

S01 gesamtes  

Bauvorhaben 

Schutz von Boden, Wasser und  

Biotopen 

 Vermeidung von temporären Gefähr-
dungen während der Bauausführung 

K11 

 

BA 

Mögliche baubedingte Beeinträchtigung 
von geschützten Teilen von Natur und 
Landschaft 

- Südlich der L 180 können beim Bau der 
Anschlussstelle (Westseite) und beim 
Rückbau der Wegerampe zur Schaffung 
von Retentionsraum Beeinträchtigungen 
von Fauna und Flora durch akustische 
Störungen (Brutvögel) oder das Befahren 
schützenswerter Vegetationsflächen auf-
treten. 

Allertal n.q. S01 

 

 

S02 

CEF 

gesamtes  

Bauvorhaben 

 

gesamtes  

Bauvorhaben 

 

Schutz von Boden, Wasser und 
Biotopen 

 

Schutz von Brutvögeln 

 

- 

 

 

- 

Vermeidung von temporären Gefähr-
dungen während der Bauausführung 

 

Vermeidung von Individuenverlusten,  

Vermeidung von Beeinträchtigungen 
durch Lärm 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K12 

 

AN 

Verlust / Beeinträchtigung von Fleder-
maus-Funktionsräumen mit hoher Bedeu-
tung 

- Im Übergangsbereich zum Allertal werden 
Fledermausfunktionsräume mit hoher Be-
deutung (Jagdgebiete, Gebiete mit poten-
ziellen Quartieren) beansprucht. Zum ei-
nen ist dies der Offenlandkomplex aus 
Grünland, Stillgewässer, Pappelwäldchen 
und angrenzendem Waldrand auf der 
Westseite der BAB 7, zum anderen der 
Komplex mit Ackernutzung und Kiefern-
wald (inkl. Waldrand) östlich der BAB 7. 
Weitere Funktionsräume mit hoher Bedeu-
tung gehen im Randbereich der T+R-
Anlage Allertal Ost verloren. 

Allertal n.q. S03 

CEF 

 

 

 

A16 

 

südlich der L 180 

 

 

 

 

Gemarkung 
Hademstorf, Flur 2 

 

Schutz von Fledermäusen 

 

 

 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Waldumbau 

 

 

- 

 

 

 

 

20,15 

 

 

Vermeidung von Individuenverlusten,  

Bereitstellung von Quartieren 

 

 

 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trächtigungen von Boden, Pflanzen 
und Fledermausjagdgebieten 

 

 

K13 

 

BA 

Mögliche baubedingte Tötung von Indivi-
duen 

- Brutvögel: Bei einer Baufeldräumung in-
nerhalb der Brutzeit ist mit der Zerstörung 
von Gelegen und der Tötung von Nestlin-
gen zu rechnen.  

- Fledermäuse: Im Rahmen der Fleder-
mauskartierung (2008) konnten im UG 
keine Fledermausquartiere festgestellt 
werden. Eine Beeinträchtigung von Som-
mer-/ oder Winterquartieren bei notwendi-
gen Baumfällungen (und ein damit ver-
bundener Tierverlust) kann jedoch nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. 

- Amphibien: Während der Bauphase kann 
es im Bereich der beanspruchten Amphi-
bienlandlebensräume südlich der L180 
(Westseite) zu Individuenverlusten kom-
men. 

- Reptilien: Bei einer Räumung von bevor-
zugten Lebensräumen kann es zum Ver-
lust von Individuen kommen. 

gesamte  

Baustrecke 

n.q. S02 

CEF 

 

 

S03 

CEF 

 

S04 

CEF 

 

S05 

CEF 

gesamtes  

Bauvorhaben 

 

 

südlich der L 180 

 

 

südlich der L 180  

(Westseite) 

 

südlich der L 180  

(Ostseite) 

Schutz von Brutvögeln 

 

 

 

Schutz von Fledermäusen 

 

 

Schutz von Amphibien 

 

 

Schutz von Reptilien 

- 

 

 

 

 

 

 

1.000 
m 

Vermeidung von Individuenverlusten, 
Vermeidung von Beeinträchtigungen 
durch Lärm 

 

Bereitstellung von Quartieren Ver-
meidung von Individuenverlusten  

 

Vermeidung von Individuenverlusten 
durch Schutzzaun 

 

Bereitstellung von Ausweichhabitaten 
für Reptilien, Entfernung bedeutender 
Habitatstrukturen innerhalb der Aktivi-
tätsperiode der Tiere 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Eingriffssituation 

- Art der Beeinträchtigung der betroffe-
nen Werte und Funktionen  

Bau-km; 
BW-Nr. 

Betroffene 
Werte u. 

Funktionen 
[ha] 

 

Nr. Lage, örtliche Be-
zeichnung 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Um-
fang d. 
Maß-

nahme 
in ha 

Bemerkungen/  
Kompensationsziel 

BA=baubedingt, AN=anlagebedingt, BE=betriebsbedingt 

K14 

 

BE 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch großflächigen Waldverlust 

- Auf der bewaldeten Aller-Talsandebene 
werden auf beiden Seiten der BAB 7 für 
die Erweiterung der Rastanlage und den 
Bau der Abfahrt die geschlossenen Wald-
flächen bis in einer Tiefe von 180 m 
(Weststeite) bzw. 220 m (Ostseite) gero-
det und in wenig gegliederte Verkehrsflä-
chen umgewandelt. 

LKW- 

Parkplätze  

(neu) 

 S07 T+R-Anlage Verzicht auf Lampen mit starker  

Anlockwirkung - Einsatz von  

Natriumdampflampen 

- Verminderung von Verlust und  

Beeinträchtigung nachtaktiver Insek-
ten 

K15 

 

AN 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch großflächigen Waldverlust 

- Auf der bewaldeten Aller-Talsandebene 
werden auf beiden Seiten der BAB 7 für 
die Erweiterung der Rastanlage und den 
Bau der Abfahrt die geschlossenen Wald-
flächen bis in einer Tiefe von 180 m 
(Westseite) bzw. 220 m (Ostseite) gerodet 
und in wenig gegliederte Verkehrsflächen 
umgewandelt. 

bewaldete 
Aller-

Talsand-
ebene 

16 ha Waldver-
lust, Reichweite 

der  

Beeinträchti-
gung rd. 200 m 

A13 

 

 

E17 

östlich der Tankanla-
ge Allertal Ost 

 

Flächen im LK Hei-
dekreis, LK Celle und 
LK Verden und Regi-

on Hannover 

Entwicklung von Eichen-
Birkenwald 

 

Entwicklung von naturnahem 
Mischwald durch Aufforstung 

0,29 

 

 

19,15 
(von 

20,82 
23,62) 

Begründung von Wald auf entsiegel-
ten Flächen (s. A10) 

 

Die Maßnahme dient der multifunkti-
onalen Kompensation von Beein-
trächtigungen von Boden und Pflan-
zen 

 

K16 

 

AN 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch den Verlust autobahnbegleitender 
Gehölzstrukturen mit abschirmender Wir-
kung und den Bau neuer Rampen 

- Südlich der L 180 werden bis zum 
Marschweg sämtliche autobahnbegleiten-
den Gehölzbestände entfernt. Die ab-
schirmende und einbindende Wirkung die-
ser Strukturen entfällt damit. Straßen-
damm und Lärmschutzwand werden weit-
hin sichtbar. Gleichzeitig werden neue 
Aus- und Einfahrspuren (z. T. in Dammla-
ge) errichtet. 

Allertal Reichweite der 
Beeinträchti-
gung 500-

1000 m 

G09 

 

 

A12 

östlich der BAB 7 

 

 

südlich der L 180  

(Ost- und Westseite),  

nördlich der L 180  

(Westseite) 

Begrünung von Lärmschutzwän-
de 

 

Anlage straßenbegleitender  

Gehölzpflanzungen 

690 
580 m 

 

 

1,38 

Landschaftliche Einbindung der Bau-
werke 

 

Einbindung der Dammböschungen 
und der Verkehrsflächen in das 
Landschaftsbild 
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